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Durch Kaiserlichen Erlass vom 16. September 1911 wurde der 30. Oktober 1891 als „Stiftungstag der 
Schutztruppe für Kamerun“ bestimmt. An diesem Tag gab die Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt 
die Genehmigung zur Bildung einer Polizeitruppe für Kamerun, die sich aus Überschüssigen der Ex-
pedition von Gravenreuth rekrutieren sollte. Die Notwendigkeit, dem Gouverneur des Schutzgebietes 
eine bewaffnete Macht zur Seite zu stellen, deren Einsatzmöglichkeit über die Umgebung der Kame-
run-Mündung hinausreichte, hatte sich aus der Unsicherheit der Verbindungen mit dem Hinterland und 
der feindseligen Haltung der am Kamerunberg ansässigen Stämme ergeben. 
 
Die Landungskorps der deutschen Kriegsschiffe, die in den achtziger Jahren in die Kamerun-Mündung 
einliefen, hatten sich stets auf Unternehmungen beschränken müssen, die unter dem Schutz der 
Schiffsgeschütze durchgeführt werden konnten und nicht den Einsatz von Europäer-Abteilungen im 
Inneren der Kolonie erforderten. Nach der Flaggenhissung in Duala am 14. Juli 1884 wurde der Kon-
sul Dr. Max Bucher zum Reichskommissar für Kamerun ernannt, während dessen Nachfolger den 
Titel „Gouverneur“ führen durften wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiherr Julius von Soden                                   1885 bis 1891 
Eugen von Zimmer                                             1891 bis 1895 
Jesko von Puttkamer                                          1895 bis 1907 
Dr. Theodor Seitz                                               1907 bis 1910 
Dr. Otto Gleim                                                    1910 bis 1912 
Dr. Karl Ebermaier                                              1912 bis 1916 
 
Zwar war es Forschern wie Kund, Tappenbeck, Zintgraff und Morgen gelungen, von der Küste in wa-
gemutigen Zügen bis Adamaua vorzustoßen und die Verbindung mit diesem reichen Landstrich durch 
Einrichtung von Stationen zu sichern, doch blieb ihren Expeditionen ein Dauererfolg wegen der Kurz-
sichtigkeit und Verständnislosigkeit der tonangebenden Kreise in der Heimat sowie im Schutzgebiet 
versagt. Die Stationen wurden aufgegeben und verfielen, die Expeditionen lösten sich wieder auf. Die 
deutsche Herrschaft in Kamerun schien sich auf die Kamerun-Mündung beschränken zu wollen, als es 
dem damaligen Hauptmann Morgen gelang, die Reichsbehörden für die Verwirklichung einer neuen 
Expedition zu gewinnen, welche eine sinnvolle Ostgrenze für das junge Schutzgebiet festlegen sollte. 
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Hauptmann Morgen bereitete alles vor und übertrug dann das Projekt Hauptmann von Gravenreuth, 
dem Stellvertreter Wissmanns in Ostafrika. Aus Mannschaften seiner Truppe, in der alle Stämme 
Westafrikas vertreten waren, vor allem aber Dahomey-Leute und Männer aus Togo, entstand jetzt die 
Polizeitruppe Kameruns, die vorerst nur zwei Gefreite und 13 Söldner umfasste. Die erwähnten Da-
homey-Leute waren ehemalige Sklaven, die Hauptmann von Gravenreuth mit der Bedingung freige-
kauft hatte, aus Dankbarkeit fünf Jahre in Kamerun jegliche Arbeit als Söldner oder Arbeiter ohne Bar-
vergütung zu leisten. 
 
Die Aufgaben der bescheidenen Polizei-Soldaten lagen vor allem in der Sicherung der näheren Um-
gebung der Kamerun-Mündung, nachdem Hauptmann von Gravenreuth vor Buca im Kampf mit auf-
ständischen Bakwiri gefallen und seine Expeditions-Mitglieder auf Wunsch von Gouverneur Zimmer 
entlassen worden waren. Im Dezember 1893 erschütterte eine Meuterei unzufriedener Dahomey-
Leute die Truppe, weil deren Angehörige nicht länger als unbesoldete Mannschaften dienen wollten 
(wie ursprünglich nach dem Freikauf aus der Sklaverei verabredet). 
 
Diese Meuterei, der sich zunächst Gouvernementsbeamte, Kaufleute, einige farbige Mannschaften 
sowie ein Vermessungs-Detachement entgegenstellten, konnte erst nach Räumung der Jossplatte 
und Einsatz des Kanonenboots HYÄNE niedergeschlagen werden. Abgesehen von den 
wirtschaftlichen Schäden, die durch Beschießungen und Plünderungen entstanden waren, hatte das 
Ansehen der deutschen Kolonialherrschaft derart gelitten, dass sich der stellvertretende Gouverneur, 
Kanzler Leist, veranlasst sah, die Entfaltung größerer Machtmittel zur Wiederherstellung der 
deutschen Reputation zu fordern. Diesem Verlangen konnte man sich in Berlin nicht verschließen. 
 
 

 
 
 
Anfang 1894 wurden 120 Seesoldaten (Marine-Infanteristen) unter Führung des späteren Komman-
deurs der Schutztruppe, Hauptmann von Kamptz, sowie 80 angeworbene Sudanesen unter dem Be-
fehl von Hauptmann Morgen nach Kamerun entsandt. Jene Sudanesen bildeten den Stamm der Kai-
serlichen Schutztruppe für Kamerun, deren Organisation am 14. Mai 1894 angeordnet wurde mit Un-
terstellung durch das Marine Amt. 
 



 
Ständige Reibereien zwischen der Zivil- und Militärbürokratie führten zu einer Neuregelung der Un-
terstellungsverhältnisse durch das Schutztruppengesetz vom 7. Juli 1896. Demzufolge rangierten nun 
die Kommandobehörden vom Kaiser über den Reichskanzler abwärts zum Oberkommando der 
Schutzruppen in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes. Neben diese Schutztruppe trat eine 
Landespolizei, unentbehrlich für die Verwaltungsarbeit im Schutzgebiet. 
 
Die Kommandeure der Schutztruppe in Kamerun waren: 
 
Hauptmann von Stetten                                         1894 bis 1896 
Major von Kamptz                                                 1897 bis 1901 
Oberst Pavel                                                         1901 bis 1903 
Generalmajor Müller                                              1903 bis 1908 
Oberstleutnant Puder                                             1908 bis 1913 
Generalmajor Zimmermann                                    1914 bis 1920 
 
Die abwartende Haltung, die unter Gouverneur von Zimmer wegen des Fehlens ausreichender Mittel 
in der Erforschung und Befriedung des Hinterlands eingenommen worden war, machte nach der 
Gründung der Schutztruppe und dem Amtsantritt des Gouverneurs Jesko von Puttkamer Maßnahmen 
Platz, die auf die endgültige Sicherung des gesamten Küstengebiets und der Verbindung mit dem 
Landesinnern hinzielten. Man riskierte auch Vorstöße in die bisher noch nicht unter deutschem Ein-
fluss stehenden Gebiete in Adamana und Ostkamerun. 
 
Die nach wie vor geringe Stärke der Truppe gestattete jedoch nur die Sicherung der Küste sowie die 
Befriedung der zwischen Njong und Sanaga ansässigen Volksstämme. Es standen nur zwei Kompa-
nien mit wechselndem Mannschaftsbestand zur Verfügung. 1894 wurde die Kameruner Schutztruppe 
zur endgültigen Befriedung der Abo und Bakwiri am Kamerunberg eingesetzt. 
 
Ein Begleiter des Hauptmanns Morgen, der damalige Leutnant Dominik, eröffnete im Anschluss an 
diese Unternehmungen die neue „Epoche der Expeditionen in das Innere“ durch einen Zug, der ihn 
über Jaunde bis zum Oberlauf des Sanaga führte und auf dem Rückmarsch in schwere Kämpfe mit 
den Bakokos zwischen Sanaga und Njong verwickelte. 1895 und 1896 beschränkte sich die Aktivität 
der Truppe auf die Befriedung der im Jaunde-Hochland lebenden Stämme, auf eine Strafexpedition 
gegen die Bakokos sowie die Erforschung des Sanaga oberhalb von Edea. 
 
 
Deutsche Siedler beim Kameruner Kaffeeklatsch 

 
  



 
Im folgenden Jahr kämpfte Dominik gegen den gefürchteten Wute-Häuptling Ngila, der durch ausge-
dehnte Raubzüge weite Gebiete südlich des Sanaga verwüstete. Leutnant von Carnap-Quernheimb 
erforschte 1897 das Mwelle Gebiet östlich von Jaunde und stieß im gleichen Jahr bis zum Sanaga vor, 
den er bei Carnot erreichte und flussabwärts bis zum Kongo verfolgte. 1898 rebellierten die Bule und 
Bane zwischen Njong und Kampo, und am oberen Sanaga widersetzten sich die Batschenga der 
deutschen Administration hartnäckig. 
 
 
Das Zeitalter der Expeditionen 
 
So waren die Schutztruppen-Kompanien während der ersten Jahre ihres Bestehens ständig auf dem 
Marsch, um Aufständen zu begegnen, Stationen aufzubauen und die Handelswege zu sichern. Auf-
bau und Ausbildung der Truppe konnten an den erfolgreichsten Lehrmeistern, den Erfahrungen und 
der Bewährung im Feldzug ausgerichtet werden. 
 
Der Zug des Leutnants von Carnap-Quernheimb bildete den ersten Vorstoß, der von der Küste als 
Ausgangspunkt die Ostgrenze des Schutzgebietes erreichte und neue Möglichkeiten für die Erweite-
rung des deutschen Territoriums demonstrierte. Sie wurden von der Expedition des Forst-Assessors 
Plehn weiter verfolgt, der 1899 in Verbindung mit der Gründung der Konzessionsgesellschaft Süd-
Kamerun den Ssanga aufwärts in das Gebiet des Ngoko, Dschah und Dume vorrückte, in Ngoko bei 
Molundu eine Station errichtete und die deutsche Flagge hisste. 
 
Dieses Unternehmen stellte den ersten Versuch dar, auch im Osten des Schutzgebietes langfristig 
Fuß zu fassen und solide Stützpunkte zu schaffen, von denen aus die Durchdringung der Landschaf-
ten zwischen Jaunde-Tibati und dem Ssanga erfolgen konnte. Im gleichen Jahr sollte die zweite große 
Aufgabe für die deutsche Kolonialverwaltung gelöst werden, die Unterwerfung der Häuptlinge und 
Sultane der südlichen Graslandschaftsregionen.  
 
Der Gouverneur entschloss sich zu einer groß konzipierten Expedition gegen den abermals aufrühre-
rischen Ngila und den Sultan von Tibati, der die Handelswege zum Norden blockierte. Der Feldzug 
kam 1899 unter Leitung des Hauptmanns von Kamptz zustande und führte zur Niederlage des Sul-
tans. Dabei entstand die Station Joko, und es kam zu freundschaftlichen Beziehungen mit den Sulta-
nen von Ngaundere und Banjo auf Vertragsgrundlage. Während des Rückmarsches erreichte Haupt-
mann vom Kamptz die Nachricht von einer Erhebung der Bule, was zu mehrmonatigen Gefechten 
Anlass gab. Die Station Ebolowa ergänzte alle übrigen Befestigungen. Im gleichen Jahr kam es zu 
blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Küste und dem Bali-Hochland, verursacht durch eine 
Rebellion der Bangwa. 
 
 
Truppenverstärkung trifft in Kamerun ein 

 
 



Das Ergebnis sämtlicher Einsätze der Schutztruppe bis zur Jahrhundertwende lässt sich nach den 
Feststellungen des Majors Zimmermann so zusammenfassen, dass „Anfang 1900 der Küstenbesitz 
gesichert, der Buschgürtel durch jeweils einen Hauptweg nördlich und südlich Duala Richtung Ba-
menda-Banjo bzw. Jaunde-Joko durchquert werden konnte“. Eine planmäßige Besetzung des Landes 
bis an den Bogen Banjo-Joko schien nunmehr realistisch. Bald musste der Etat der Schutztruppe 
dringend auf eine Stammkompanie, sechs Feldkompanien und ein Artillerie-Detachement erhöht wer-
den. 
 
Die Besitzergreifung Adamauas und der Länder am Tschad See sollte sich zunächst auf die Entsen-
dung von deutschen „Residenten“ (Statthaltern) beschränken, bestimmt zur Beeinflussung und Bera-
tung der lokalen Fulbe-Herrscher im Sinn des Reichs. Jene friedliche Durchdringung der muslimisch 
orientierten Regionen des Schutzgebiets musste jedoch wegen unüberwindlicher Schwierigkeiten um 
1900 und 1901 wieder aufgegeben werden. Die Zerstörung des vom Sultan Rabbeh beherrschten 
Fulbe-Reichs durch die Franzosen sowie deren Festsetzung im Tschad-Gebiet am See bzw. das Vor-
dringen der Briten in Adamaua erforderten den schnellen Einsatz starker deutscher Einheiten, um die 
Ansprüche des Reichs zu stabilisieren. Man musste aus deutscher Sicht die Abwanderung der Bevöl-
kerung nach Nigeria oder Französisch-Äquatorialafrika so gut wie möglich bremsen. In Eilmärschen 
rückten deshalb Teile der Schutztruppe nach Adamaua vor und unterwarfen die auf deutschem Gebiet 
regierenden Sultane. 
 
Hauptmann Cramer von Clausbruch erstürmte mit seinen Männern Ngaundere und schlug den Sultan 
von Garua entscheidend. Auch der Sultan von Jola erlitt eine schwere Niederlage bei Marua durch 
eine von Hauptmann Dominik geführte Abteilung. Oberleutnant Radtke siegte bei Rei-Ruba südöstlich 
Garua über den mächtigen Sultan von Bubanjidda. Alle übrigen Herrscher leitsteten nur geringen Wi-
derstand, sodass 1902 die deutsche Position in Adamaua und den Tschadsee-Regionen vorerst gesi-
chert schien. Allerdings benötigte man zur Beobachtung der unzuverlässigen Sultane die ständige 
Stationierung zweier Kompanien in Garua und Kusseri sowie Dikoa. Sie fehlten jetzt in den nordwest-
lichen Grenzbezirken und in den Urwaldgebieten. 
 
„Diese durch die Macht der Verhältnisse aufgezwungene Besetzung eines Territoriums mit unzurei-
chenden Mitteln“ – so notierte Major Zimmermann – „drückt der zweiten Etappe bis 1908 den Stempel 
auf. Es ist die Zeit des Lavierens und Flickens, des Zustopfens von Löchern, während andere sich 
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öffnen, der scheinbaren Systemlosigkeit und der blutigen Aufstände, wobei auf telegraphischem Weg 
und auf eigene Verantwortung der deutschen Kolonialbehörden unter dem Druck von Notlagen in aller 
Hast neue Kompanien aufgestellt werden, um dem Schlimmsten vorzubeugen...“ 
 
Noch im Jahr 1901 musste die Truppe erneut gegen die Bangwa vorgehen. Anschließend wurden die 
Bafut und Bandeng wegen der Vernichtung der Zintgraffschen Expediition 1891 zur Rechenschaft 
gezogen. Man legte in ihrem Gebiet die Station Bamenda an. Kleinere Unruhen in Adamaua und am 
Tschad See erforderten 1903 eine Verstärkung der dortigen Stationen und Posten. In jenen Jahren 
hatte die Truppe ebenfalls Vermessungsarbeiten zu verrichten an der deutsch-britischen und deutsch-
französischen Grenze. Hauptmann Glauning leitete die Yola-Tschadsee-Expedition und Hauptmann 
Engelhardt die deutsch-französische Expedition. Dadurch konnten vor allem an der Ostgrenze bisher 
unbekannte Gebiete und Handelswege erschlossen werden. 
 
Die Befriedung des Schutzgebiets erlitt 1904 durch Aufstände im Nordwesten und Südosten des kolo-
nialen Territoriums schwere Rückschläge. Im Januar erhoben sich die Anyangs am Großfluss, zer-
störten die Stationen Nasanakang und Ossidinge sowie mehrere Faktoreien, wobei fünf Europäer 
ermordet wurden. Eine 400 Männer starke Strafexpedition benötigte unter Oberst Müller mehr als 
sechs Monate, um die Rebellion aufzulösen! Gleichzeitig empörten sich die Ndzimu im Bezirk Lomie, 
sodass Oberleutnant Scheunemann dort eingriff, um den Frieden zu sichern. Im Norden kam es zu 
Unternehmungen gegen räuberische Bergheiden, die ständig Karawanenwege bedrohten und selbst 
vor Überfällen auf die Polizeitruppe nicht zurückschreckten. Die Befriedung dieser Stämme war bei 
Kriegsausbruch noch längst nicht abgeschlossen wegen der unzugänglichen Gebirgslandschaft. 
 
Muslimische Machthaber nutzten diese Verhältnisse häufig aus im Sinn eigener Raubüberfälle, getarnt 
als Taten der Bergheiden gegenüber den Deutschen. 1905 und 1906 konnte endlich das Mandara 
Gebirge von Hauptmann Zimmermann befriedet werden, während Hauptmann Krogh die Mbo-Leute 
zur Ordnung rief. Hauptmann Glauning redete dem Sultan Bansso gut zu mit einigem Erfolg. Im glei-
chen Jahr mussten die Maka-Kannibalen wiederholt durch Hauptmann Dominik bestraft werden. 
 
Die Aufstände 1905 und 1906 zeigten, dass die Konzentration stärkerer Kräfte der Schutz- und Poli-
zeitruppe zugunsten von ausgedehnten Expeditionen vielfach Erhebungen der Eingeborenen in den 
von Soldaten entblößten Bezirken auslöste. 1907 stellte man endlich zwei Infanterie-Kompanien neu 
auf, sorgte für moderne Mehrladegewehre und lieferte Maschinengewehre aus der Heimat. Jetzt 
zählte die Kameruner Schutztruppe ein Artillerie-Detachement sowie neun Kompanien Infanterie 
(1909 waren es 10). Die erste Kompanie diente weiterhin als Rekrutenschule, während die 6. Und 9. 
Kompanie dem Kommando für Expeditionen zur Verfügung standen. Später blieb lediglich die 6. 
Kompanie als Expeditions-Einheit übrig wegen der Personalknappheit. 
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Diese Neubesinnung wirkte sich vorteilhaft aus in den folgenden Jahren. Feldzugartige „Kraftakte“ 
blieben, abgesehen von der Muntschi-Expedition, auf kleinere Bezirke oder auf kaum erforschte und 
bisher nicht befriedete Urwaldzonen beschränkt. Die Landesaufnahme (Kartographie), ethnographi-
sche, zoologische und botanische Forschungen boten den kundigen Offizieren der Schutztruppe ein 
reiches Feld zur Betätigung. Der militärische Einsatz der Truppe konzentrierte sich 1907 und 1908 auf 
die Niederschlagung eines muslimisch orientierten Aufruhrs fanatisierter Gruppierungen in Adamaua 
sowie auf den Schutz der deutsch-britischen Kommission zur Grenzregulierung. Die Kommission hatte 
arg unter den Überfällen der Muntschi- und Bascho-Stämme zu leiden südlich Ossidinge, sodass drei 
Kompanien unter Major Puder eingreifen mussten, was ein Halbjahr beanspruchte. 
 
Im Jahr 1908 wurde eine Erhebung der Kaka westlich Banjo befriedet, während die Auseinanderset-
zungen mit dem Maka von der Südexpedition unter Hauptmann Schlosser vorläufig beendet werden 
konnten. Aber schon 1909 rebellierten sie erneut und wurden nach der Zusammenziehung mehrerer 
Kompanien im Mai und Juni 1910 von Major Dominik endgültig beruhigt. Der verdiente Offizier starb 
am 16. Dezember 1910 auf der Heimfahrt nach Europa an den Folgen der im Maka-Feldzug ertrage-
nen Entbehrungen. Man durfte zu Recht jetzt den Abschluss der Pazifizierung Alt-Kameruns registrie-
ren. 
 
Als Ausgleich für die durch das Marokko-Abkommen aufgegebenen deutschen Interessen in Nord-
westafrika und zur endgültigen Regelung der Besitzverhältnisse im Kongogebiet wurde am 4. Novem-
ber 1911 zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich ein Vertrag geschlossen, durch den Kame-
run wesentlich Zuwachs an Fläche erhielt. Nach der Gebietserweiterung umfasste Kamerun 790.000 
qkm (Alt-Kamerun 520.000 qkm, Neu-Kamerun 270.000 qkm). Dank dieser Neuerwerbungen erreichte 
das Schutzgebiet im Osten und Süden mit zwei schmalen Zipfeln den schiffbaren Kongo und seinen 
Nebenfluss, den Ubangi. 
 
 
Die Askari-Kapelle spielt in Buea auf 

 
 
  



 
Kommandostruktur der Kameruner Schutztruppe 
 
Die deutschen Schutztruppen wurden durch das Schutztruppen-Gesetz vom 7. Juli 1896 aus dem 
Verband der Kaiserlichen Marine gelöst und bildeten fortan einen selbständigen Teil der deutschen 
Heeresstreitkräfte. Laut § 1 hieß es im Wortlaut der „Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiser-
lichen Schutztruppen in Afrika“ unter anderem: „Die Schutztruppen dienen zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit in den afrikanischen Schutzgebieten, vor allem aber zur Be-
kämpfung des Sklavenhandels. Ihr oberster Kriegsherr ist Seine Majestät der Kaiser“. 
 
 

 
 
 
Einerseits war der Kaiser oberster Kriegsherr, andererseits unterstanden die Schutzruppen dem 
Reichskanzler, dessen Befugnisse im allgemeinen der Staatssekretär des Reichskolonialamtes (bei 
Kriegsausbruch Dr. Solf) wahrnahm, sowie dem Kommando der Schutztruppen (bei Kriegsausbruch 
Oberst von Below) in Berlin. 
 
Die Polizeitruppe setzte sich 1914 aus 30 deutschen Polizeimeistern zusammen, meist ehemaligen 
Unteroffizieren der Schutztruppe, sowie 1650 farbigen Polizeisoldaten, die in 49 Abteilungen und 
Posten über das Schutzgebiet verteilt wurden. Einzelne Grenzposten sowie die Polizei-Stammkompa-
nie führten das Gewehr 98, die meisten anderen Söldner die Jägerbüchse 71. Hinzu kamen 17 Ma-
schinengewehre. Der militärische Wert dieser Polizeitruppe galt infolge ihrer mangelhaften Bewaff-
nung, Ausbildung und ethnischen Zersplitterung als sehr dürftig. 
 
Neben der obersten militärischen Gewalt über die Schutztruppe verfügte der jeweilige Gouverneur 
über die Disziplinarstrafgewalt eines Divisionskommandeurs. Der Kommandeur der Schutztruppe in 
Kamerun hatte die Disziplinargewalt eines Regimentskommandeurs des Reichsheeres und konnte 
über die Verwendung der einzelnen Dienstgrade entscheiden. Die Kommandierung selbständiger 
Stationsleiter war jedoch Sache des Gouverneurs. Offiziere beförderte der Kaiser, Unteroffiziere sowie 
Farbige der Kommandeur. 
 
In vielen Fällen kümmerten sich die Kompanieführer und Stationsleiter zugleich um die Geschäfte der 
Zivilverwaltung. Die muslimischen Reiche im Norden überwachten Residenten, durchweg ältere und 
erfahrene Offiziere mit Fingerspitzengefühl. Eine Verwaltungstätigkeit gegenüber den Sultanen fand 
nicht statt. 
  



 

 
Zeltlager mit Komfort im Urwald... 

 
 
Die Schutztruppe Kameruns umfasste Offiziere, Sanitätsoffiziere (Mediziner), Beamte und Unteroffi-
ziere des deutschen Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine neben angeworbenen farbigen Söld-
nern. Freiwillige Verpflichtungen sowie zweijährige begrenzte Dienstzeiten waren die Regel. Alle An-
forderungen hatte man hochgeschraubt: Kein Bewerber durfte älter als 40 Jahre sein. Körperliche 
Leistungsfähigkeit mit Tropentauglichkeit und überdurchschnittliche Intelligenz standen im Anforde-
rungskatalog. 
 
Bei den Auswahlverfahren für Offiziere hieß es unter anderem: „Die dem Heer und der Marine ent-
nommenen Offiziere müssen nach einer mindestens dreijährigen Dienstzeit als Offiziere eine gute 
dienstliche Qualifikation besitzen. Ruhiger und fester Charakter, klares Urteil, Sicherheit und Festigkeit 
im Entschluss, Verständnis bei der Behandlung Untergebener, taktvolles Verhalten gegenüber Vorge-
setzten, kameradschaftlicher Sinn, Schuldenfreiheit und geordnete wirtschaftliche Verhältnisse sind 
erforderlich“. – Die einzustellenden Unteroffiziere mussten mindestens drei Jahre aktiv gedient und 
sich mindestens ein Jahr, höchstens drei Jahre im Unteroffiziers-Dienstgrad befunden haben. Als 
Mannschaften wollte man in Friedenszeiten keine Europäer in die Schutztruppe Kameruns aufneh-
men. 
 
Die Zuteilung und Stellenbesetzung der Offiziere und Sanitätsoffiziere auf Grund von Vorschlägen des 
Reichskanzlers wurde durch den Kaiser nach Maßgabe des Etats geregelt, die Zuteilung der Unteroffi-
ziere dagegen durch das Kommando der Schutzruppen in Berlin. Nach Ablauf ihrer Dienstzeit durften 
Offiziere beim Kaiser, Unteroffiziere beim Kommandeur der Schutztruppe die Verlängerung ihrer 
Dienstverpflichtung beantragen. 
 
Anwerbung innerhalb des Schutzgebiets sorgte für die Ergänzung der farbigen Mannschaften, und 
Anwerbung im Ausland musste jeweils vom Reichskanzler zuvor genehmigt werden (Sudan, Ägypten, 
usw.). Die Rekruten verpflichteten sich für drei Jahre und durchliefen eine sechswöchige Probezeit. 
Auch die Farbigen hatten Gelegenheit, ihren Dienst auf zwei bis drei oder fünf bis zehn Jahre auszu-
dehnen. Manche blieben bis zu 18 Jahren bei der Truppe oder wechselten in die Verwaltung. Farbige 
konnten bis zum Feldwebel aufrücken, doch gab es keine Farbigen als Offiziere in Kamerun. Fahnen-
flucht ereignete sich nur selten während der Probezeit. 
  



 
Im ersten Jahrzehnt der Schutztruppe Kameruns setzten sich die farbigen Mannschaften vor allem 
aus Freiwilligen zusammen, die in Liberia und Sierra Leone, im Sudan und Dahomey zuhause waren. 
Bei Kriegsausbruch betrug der Anteil der ausländischen Elemente in der Schutztruppe noch 13 Pro-
zent, während alle übrigen „Landeskinder“ waren. Solderhöhung mit zunehmenden Dienstjahren ver-
fehlte ihre Wirkung nicht als Treue-Prämie. 
 
Die Sollstärke der Schutztruppe betrug 1914 205 deutsche Offiziere und Unteroffiziere sowie 1650 
farbige Unteroffiziere und Mannschaften. Vom deutschen Personal befand sich etwa ein Drittel auf 
Heimaturlaub, sodass bei Kriegsausbruch für den Dienst im Schutzgebiert lediglich 140 deutsche 
Dienstgrade verfügbar waren. Das Kommando setzte sich aus dem Kommandeur, einem Stabsoffizier 
als dessen Stellvertreter, zwei Oberleutnants als Adjutanten des Gouverneurs sowie des Kommandos, 
zwei bis drei Sanitätsoffizieren, mehreren Zahlmeistern, sechs bis acht Waffenmeistern, Feuerwerkern 
und einigen Unteroffizieren zusammen. Sitz war Soppo am Kamerunberg. 
 
Die Truppe gliederte sich in 12 Infanterie-Kompanien, unmittelbar dem Kommandeur unterstellt. Man 
wollte auch Bataillone formieren, doch kam es nicht zur Verwirklichung dieses Plans bis Kriegsbeginn. 
Der Etat sah für eine Feldkompanie vier Offiziere, einen Sanitätsoffizier, fünf deutsche Unteroffiziere, 
einen Sanitäts-Unteroffizier sowie 125 farbige Unteroffiziere und Mannschaften vor. Der Anteil der 
deutschen Dienstgrade sollte neun bis zehn Prozent betragen, erreichte aber wegen der zahlreichen 
Beurlaubungen und Abkommandierungen höchstens sieben Prozent. Manche Kompanien hatten nur 
vier, andere wiederum 15 deutsche Offiziere und Unteroffiziere aufzuweisen. Der Mannschaftsbestand 
bewegte sich zwischen 90 und 190 Farbigen. 
 
Der Bestand der Artillerie beschränkte sich auf 14 meist veraltete Geschütze unterschiedlichen Kali-
bers mit geringen Munitionsvorräten. Im einzelnen existierten: 
 
Vier 9 cm Geschütze, Modell 73/91 
Drei 6 cm Gebirgshaubitzen 
Ein 5 cm Geschütz 
Zwei 3,7 cm Revolverkanonen 
Vier 3,7 cm Schnellfeuergeschütze 
 
 
Kaiser-Parade 1909 in Kamerun 

 
 



Die 9 cm Geschütze standen im Artillerie-Depot Duala, zwei 6 cm Geschütze im Depot Garua. Revol-
verkanonen und Schnellfeuergeschütze postierte man auf den Stationen im Norden und Süden des 
Schutzgebiets sowie auf den Regierungsdampfern an der Küste. Im Verlauf von Urwald-Expeditionen 
wurden sie zerlegt und von Trägern als Infanterie-Begleitgeschütze mit geführt, im Grasland durch 
Tragetiere oder Gespanne befördert. Pioniere oder andere technische Formationen gab es bei der 
Schutztruppe nicht. Zwei Flugzeuge, die kurz vor Ausbruch des Krieges als Versuchsmodelle zerlegt 
in Schiffen eingetroffen waren, konnten nicht mehr zu den bei Garua vorbereiteten Flugplätzen ge-
schafft werden und fielen dem Gegner in die Hände. 
 
 
Verpflegung und Sanitätswesen 
 
Die Eintönigkeit ständiger Konserven-Mahlzeiten veranlassten bereits im Frieden viele Europäer im 
Innern des Schutzgebiets, ihre Verpflegung durch Aufbereitung von Landeserzeugnissen abwech-
slungsreicher und preisgünstiger zu gestalten. Kommando und ‚Gouvernement förderten solche Be-
strebungen nur geringfügig, weil vielfach die Überzeugung herrschte, dass man mit diesen Landeser-
zeugnissen kaum etwas anfangen könne. 
 
Auf Expeditionen und Reisen im Landesinnern erhielten alle deutschen Truppenangehörigen täglich 
ein Verpflegungsgeld in Höhe von vier Mark, das bei anstrengenden Märschen in den Küstengebieten 
verdoppelt wurde. Folgende Jahresgehälter galten als Richtlinien für den Lebensunterhalt: Komman-
deur 14.000 Mark, Oberleutnant 7500 Mark, Unteroffizier 3000 bis 3600 Mark. Farbige Mannschaften 
erhielten entweder eine Naturalverpflegung oder eine Geldabfindung in unterschiedlicher Höhe, um 
auf den Märkten der Eingeborenen oder bei europäischen Händlern einkaufen zu können. Natural-
verpflegung bestand aus einheimischen Getreidesorten, Gemüse und Obst sowie Importwaren wie 
Reis, Mehl, Schmalz, Salz, Zucker, amerikanisches Büchsenfleisch und Trockenfisch. Vor allem Ta-
bak und Spirituosen standen hoch im Kurs. 
 
Kamerun besaß in Friedenszeiten weder Proviantämter noch Verpflegungslager, und es existierten 
auch keine Vorkehrungen für Kriegsbedingungen. Noch schlimmer: es fehlten überhaupt Bestimmun-
gen zur Regelung des Verpflegungswesens. Die Truppe hatte keine nennenswerten Vorräte zur Hand, 
abgesehen von einigen hundert Lasten Reis und Mais unter Kontrolle der 4. Expeditions-Kompanie. 
 
 

Ausbildung am Gewehr 

 
 



 
Dem gegenüber durfte sich das Sanitätswesen durchaus sehen lassen, weil man die Bekämpfung der 
Schlafkrankheit in der Kolonie sehr ernst nahm. Der Etat der Schutztruppe sah für 1914 insgesamt 17 
Sanitätsoffiziere und 28 Sanitätsunteroffiziere vor, von denen sich bei Ausbruch des Kriegs 11 Offi-
ziere und 15 Unteroffiziere in der Kolonie aufhielten. Hinzu kam das in der Zivilverwaltung tätige aktive 
Personal mit acht Sanitätsoffizieren und vier Unteroffizieren. Jeder Kompanie wurden ein Sanitätsoffi-
zier und zwei Sanitätsunteroffiziere zugeteilt, die sich an den Standorten aufhielten und von dort aus 
auch die Vorposten betreuten. Es gab überdies farbige Sanitätssoldaten, ausgebildet in der Heilgehil-
fenschule zu Jaunde. Das gesamte Sanitätspersonal unterstand einem Oberstabsarzt als Chefarzt der 
Truppe, stationiert in Buea. 
 
Deutsche Angehörige der Schutztruppe nutzten die großen Regierungskrankenhäuser in Duala, Buea 
und Jaunde sowie ein Sanatorium an der Mündung des Kamerun-Flusses. Jede Truppenstation hatte 
Krankenstuben sowie Lazarette für Farbige. Das zur Zivilverwaltung abkommandierte Personal diente 
vorwiegend zur Betreuung der Schlafkrankenlager Ajoshöhe östlich Jaunde, Dume-Station, Mbidalong 
und Kumbe. Dort waren die Hauptverbreitungsgebiete der Volksseuche. 
 
An Orten, die nicht Sitz eines Regierungsarztes waren, mussten die Mediziner der Schutztruppe so-
wohl für Europäer als auch für Eingeborene sorgen im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten. Rei-
henuntersuchungen und Impfaktionen verbesserten die gesundheitliche Infrastruktur wesentlich. Auf 
Expeditionen und längeren Märschen stieß die Betreuung der Kranken und Verwundeten auf erhebli-
che Schwierigkeiten. Zur Beförderung gab es nur unzulängliche Hängematten und unqualifizierte Trä-
ger. Ein Korps von Krankenträgern war vorgesehen, kam jedoch nie zustande. 
 
Am 1. Januar 1910 hatten 1284 Europäer ihren Wohnsitz im Schutzgebiet Kamerun. Im Berichtsjahr 
1909/1910 starben 36 Europäer, davon 15 an Schwarzwasserfieber, sechs an Malaria und zwei an 
Dysenterie. Im Januar 1913 zählte die europäische Bevölkerung 1871 Köpfe, und im Berichtsjahr 
1912/1913 starben 23 Europäer, davon 14 an Schwarzwasserfieber. Dank der vorbildlichen Tätigkeit 
des deutschen Sanitätspersonals konnte die Sterblichkeit der Europäer, die 1910 noch fast drei Pro-
zent betragen hatte, im Jahr 1913 auf 1,3 Prozent reduziert werden. 60 Prozent aller Todesfälle gin-
gen auf Schwarzwasserfieber zurück. 
 
Die beträchtliche Kindersterblichkeit unter den Eingeborenen, meistens als Folge von Geschlechts-
krankheiten, konnte kaum eingedämmt werden. Bei Schlafkrankheit und Lepra-Behandlung waren 
einige Erfolge zu verzeichnen. 
 
 
Militärstation Ebolowa 

 
 
  



 
Ausbildung der eingeborenen Söldner 
 
Eine Stammtruppe (Kolonialarmee) mit Ausbildung der Anwärter für den Dienst in den Schutzgebieten 
war im Verband des deutschen Reichsheeres nicht vorgesehen. Offiziere und Unteroffiziere wurden 
lediglich vor ihrer Überfahrt am Maschinengewehr ausgebildet und mit einigen Verhaltensregeln für 
den Tropendienst belehrt. Offiziere kommandierte man an das Seminar für orientalische Sprachen in 
Berlin, wo die wichtigsten Sprachen der Eingeborenen erlernt werden sollten mit Abschlussprüfung. 
 
Die in die Truppe eingetretenen farbigen Rekruten erhielten ihre exerziermäßige Ausbildung bei der 1. 
Stammkompanie und durften sich nach sechs Monaten den einzelnen Feldkompanien anschließen. 
Kommandosprache war die deutsche Sprache, und als Umgangssprache improvisierte man mit Pid-
gin-English. Die deutschen Offiziere und Unteroffiziere bemühten sich um ausreichende Kenntnisse in 
den Eingeborenensprachen Fulbe, Jaunde und Haussa. Mannschaftsdienstgrade konnten mit dem 
besten Willen aber keine Meldungen in deutscher Sprache erstatten. 
 
Die Stationen der einzelnen Bezirke waren durchweg festungsähnlich, aus Feldsteinen, Lehm und 
Ziegeln aufgemauerte Anlagen, die schwachen Kräften Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber einem 
zahlenmäßig überlegenen Feind boten, wenn mit den üblichen Waffen der Eingeborenen (Vorderla-
der, Pfeil, Bogen, Speer) angegriffen wurde. Die Einrichtungen sollten nicht zur Abwehr eines europä-
ischen Gegners, sondern lediglich als Stützpunkte der zivilen und militärischen Verwaltung des 
Schutzgebiets dienen. Meistens waren sie für längere Zeit mit Munition, Ausrüstung und Verpflegung 
ausgestattet.  
 
Während des Marsches war die Truppe in eine Gefechtstruppe und in den Tross mit Bedeckung ge-
gliedert. Aufklärung und Sicherung besorgten kleine Gruppen befreundeter Eingeborener (Hilfskrieger) 
durch Spitze, Vortrupp, Nachhut und seitliche Streifen. Der Tross ließ sich nur mangelhaft schützen. 
Meist wurden kleine Gruppen farbiger Söldner in größeren Abständen in die Trägerkolonne aufge-
nommen. Dem Gegner bot sich dabei die Möglichkeit, seitlich überraschend anzugreifen und die ein-
zelnen Abteilungen der Truppe voneinander zu trennen. 
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